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UVG-Revision: Weichen richtig stellen!

Die Suva ist Spitze in der Unfallversicherung und -verhütung. Das gefährdet  der Bundesrat mit seiner Vorlage zur UVG-Revision!

Am 30. Mai 2008 hat der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die Vernehmlassungsvorlage trägt weder dem Umstand Rechnung, dass die Suva der effizienteste Anbieter ist und dies auch bleiben sollte. Noch wird darauf Rücksicht genommen, dass die Suva aufgrund des ihr zugewiesenen Tätigkeitsgebietes mit schrumpfenden Versichertenbeständen zu kämpfen hat. Travail.Suisse und transfair bekämpfen die absehbare Kostenexplosion im Unfallversicherungsbereich und setzen sich dafür ein, dass die Unfallprävention nicht vernachlässigt wird. Die beiden Organisationen forderten deshalb die nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) auf, die Weichen der UVG-Revision richtig zu stellen. Die SGK hat die nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Beratungen am 20. Juni 2008 aufgenommen.
Suva ist die effizienteste Anbieterin

Verschiedenste Erhebungen und Studien belegen eindrücklich, dass die Suva ihre Dienstleistungen am effizientesten und kostengünstigsten anbietet. Davon profitieren Arbeitgeber wie Versicherte gleichermassen. Die Suva ist zudem füh​rend in der Unfallprävention. Ihr New Case Management ist international aner​kannt; es gilt die Maxime "Wiedereingliederung statt Verrentung". 

Schrumpfender Versichertenbestand

Die Suva versichert traditionell die Betriebe mit hohen Unfallrisiken. Der Anteil des sekundären Wirtschaftssektors (Industrie) an der gesamten schweizerischen Volkswirtschaft schrumpft. Da sich die der Suva zugewiesenen Tätig​keiten (Teilmonopol) auf diesen Wirtschaftssektor beschränken, hat die Suva zu​nehmend mit den Folgen sinkender Versichertenbestände zu kämpfen: Höhere Prämien und Entsolidarisierung sind unausweichlich.

Es gibt zwei Alternativen, den durch die Suva gesetzten hohen Standard in der Unfall​versicherung und – verhütung aufrecht zu erhalten und die Prämien gleichwohl auf an​gemessenem und eher tiefen Niveau zu halten:

Obligatorische Unfallversicherung an die Suva

Die Revision müsste eigentlich zum Ziel haben, die Gesundheitskosten im UVG-Bereich zu senken. Das hätte dann konsequenterweise zur Folge, dass die obligatorische Un​fallversicherung ausschliesslich von der Suva als der effizientesten Anbieterin durchzu​führen wäre. Mit der Übertragung der obligatorischen Unfallversicherung an die Suva würde die Entwicklung schrumpfender Versichertenbestände gestoppt. Dank dieser Sta​bilisierung bzw. des Wachsens des Versichertenbestandes könnten Unternehmen und Versicherte von nach wie vor angemessenen Prämien in der obligatorischen Unfallversi​cherung ausgehen. 

Fehlkonstruktion 

Will man jedoch an der Mehrfachträgerschaft in der Unfallversicherung festhalten (Suva und Privatversicherer) und noch vermehrt den Markt spielen lassen, dann sind der Suva auch die Möglichkeiten zu geben, im Wettbewerb bestehen zu können. Konkret bedeutet dies, dass die der Suva mit der vorliegenden Revision auferlegten Fesseln zu sprengen sind: Gemäss Vorlage sollen die öffentlichen Verwaltungen künftig alle drei Jahre zwischen der Suva und den anderen Versicherern wählen können. Gleichzeitig wird der Suva aber verwehrt, UVG-Zusatzversicherungen anzubieten. Das bedeutet, dass die öffentlichen Verwaltun​gen sich gegen die Suva entscheiden (müssen), da diese sowohl UVG-Grund- wie die Zusatzversicherung aus einer Hand angeboten haben wollen (was die Suva von vorn​herein ausschliesst). Verschärft wird diese Fehlkonstruktion noch durch die Tatsache, dass die Bandbreite des höchstversicherten Verdienstes von heute 92 bis 96 auf neu 90 bis 95 Prozent gesenkt werden soll. Diese Senkung führt dazu, dass weniger Mitarbeitende zum Maximallohn versichert sind. Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden auch künftig eine volle Unfallversicherung anbieten wollen, werden vermehrt auf eine Zusatzversicherung angewiesen sein (wovon die Suva ausgeschlossen ist).

Gleich lange Spiesse für die Suva

Fazit: Die Suva braucht vermehrten Wettbewerb nicht zu fürchten. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr mit der UVG-Revision die Chancen nicht verbaut werden. Das bedeutet:
1. Der Suva sind Tätigkeiten im UVG-Zusatzbereich zu ermöglichen.

2. Die Bandbreite des Höchstbetrags des versicherten Verdienstes ist bei 92 bis 96 Prozent zu belassen.

3. Die in der Revisionsvorlage aufgeführten Nebentätigkeiten sind zu ergänzen mit der Vermögensverwaltung für öffentliche Institutionen und private Pensionskas​sen.

Sozialpartnerschaftliche Führung erhalten

Es ist grundsätzlich zu begrüssen, dass die Suva auch künftig nicht unter die direkte Aufsicht des Bundes gestellt wird, wie das auch zur Diskussion stand. Denn bis auf ein minimales Startkapital bei der Grün​dung vor 90 Jahren ist die Suva immer ohne Bundesgelder ausgekommen. Sie wird heute von den Sozialpartnern als nicht gewinnorientierte Organisation und ohne Bun​desunterstützung äusserst erfolgreich geführt. Gewinne und Finanzerträge gehen voll​umfänglich an die Versicherten zurück. Die Erfolgsgeschichte der Suva als unange​fochtene Leaderin in der Unfallversicherung und –verhütung ist nicht zuletzt auf diese breite Abstützung bei Arbeitgebern und Versicherten zurückzuführen. Es macht nun we​nig Sinn, diese Abstützung mit der Verkleinerung des künftigen Aufsichtsrats zu unterlaufen. Die heutige bewährte Repräsentanz aus allen Branchen und Bereichen auf Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite ist deshalb bei 40 zu belassen (16 Vertreter Arbeit​geber, 16 Vertreter Arbeitnehmer, 8 Bundesvertreter) und nicht auf 25 zu verkleinern.  

Travail.Suisse und transfair setzen sich dafür ein, dass mit der bevorstehenden UVG-Revision die Weichen in unserem Sinn gestellt werden: Zur Kosteneindämmung in der Unfallversicherung ist dem erwiesenermassen effizien​testen Anbieter, nämlich der Suva, entweder die obligatorische Grundversicherung vollumfänglich zu übertragen oder dann im skizzierten Sinn die Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb zu beste​hen.

Hugo Gerber, Präsident Gewerkschaft transfair, Mitglied Vorstand Travail.Suisse
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